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A. Einleitung

Die international-insolvenzrechtliche Landschaft wird seit Inkrafttreten der 
EuInsVO im Jahr 2002 erheblich von Sachverhalten im Zusammenhang mit kon-
zernrechtlichen Strukturen geprägt. Konzerninsolvenzen erweisen sich schließ-
lich nicht nur in wirtschaftlicher Hinsicht als spektakulär, sondern werfen auch 
regelmäßig komplizierte rechtliche Fragestellungen auf.1 Dass sich im Rahmen 
von Konzerninsolvenzen gerade im Anwendungsbereich der EuInsVO trotz ihrer 
harmonisierenden Wirkung teils erhebliche Schwierigkeiten ergeben, beruht 
nicht nur auf den in Unternehmensgruppen anzutreffenden komplexen wirt-
schaftlichen und rechtlichen Verflechtungen und Strukturen, sondern vor allem 
auf zwei konzeptionellen Eigenarten des Regelwerks. Der Verordnungsgeber hat 
sich bei Schaffung der EuInsVO aus praktischen und politischen Gründen so-
wohl dazu entschieden, an dem Prinzip: „Ein Schuldner, ein Vermögen, ein Ver-
fahren“2 festzuhalten und keine speziellen Vorschriften für Konzerninsolvenzen 
vorzusehen3, als auch neben der Eröffnung eines Hauptinsolvenzverfahrens im 
Staat des Interessenmittelpunkts des Schuldners die Eröffnung von Sekundärin-
solvenzverfahren in Staaten, in denen der Schuldner eine Niederlassung unter-
hält, zuzulassen. Infolgedessen sind einerseits auf Konzernebene rechtlich unab-
hängige Verfahren über die jeweiligen Konzernmitglieder zu koordinieren und 
andererseits auf Ebene der einzelnen Konzernmitglieder Haupt- und (mehrere) 
Sekundärinsolvenzverfahren. Dass im Kontext eines solchen Verfahrensgeflechts 
Interessenkonflikte befeuert und Streitigkeiten über die Reichweite der einzelnen 
Verfahren und die Befugnisse der Beteiligten heraufbeschworen werden, eine 
koordinierte Abwicklung oder (teilweise) Sanierung der Konzernstruktur mithin 

1 Man denke nur an die im Folgenden genauer zu besprechenden Verfahren über die Unter-
nehmensgruppen MG Rover, Collins & Aikman sowie Nortel oder an die Verfahren über die 
EMTEC- und Daisytek-Gruppe; so bezeichnet Mankowski, NZI 2006, 416 (418) Konzerninsol-
venzen zu Recht als „Motor des europäischen Internationalen Insolvenzrechts“; Schulz, EuZW 
2015, 593 (597) spricht von einem der „insolvenzrechtlichen Dauerbrenner“.

2 M. w. N. Reinhart, in: MüKo-InsO, Vor Art.  56 EuInsVO 2015 Rn.  2; speziell zur EuIns-
VO s. auch EuGH, Urteil vom 15.11.2011, Rastelli, C-191/1, NZI 2012, 148 (mit Anm. Man-
kowski).

3 J. Schmidt, in: Mankowski/Müller/Schmidt, EuInsVO 2015, Art.  56 Rn.  2.
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einen nur ausnahmsweise anzutreffenden Glücksfall darstellt, bedarf keiner gro-
ßen Vorstellungskraft. 

Dem ist man mit Hilfe kreativer Behelfslösungen entgegengetreten.4 Als be-
sonders vielversprechend hatte sich eine englische Rechtspraxis erwiesen, die 
maßgeblich in den Verfahren über die Konzernmitglieder von MG Rover5, 
Collins & Aikman6 und Nortel Networks7 entwickelt wurde.8 Möglich gemacht 
durch eine großzügige COMI-Rechtsprechung der englischen Gerichte, die so-
wohl den Mittelpunkt der hauptsächlichen Interessen der Konzernmutter als 
auch ihrer Töchter in England verortete,9 ließ man zunächst die Hauptinsolvenz-
verfahren über die einzelnen europäischen Konzernmitglieder allesamt in Eng-
land eröffnen. Die Schaffung eines solchen De-facto-Konzerngerichtsstand 
durch Bündelung der einzelnen Insolvenzverfahren vor einem Gericht und die 
Bestellung derselben administrators über die einzelnen Konzernmitglieder ver-
mieden Konflikte zwischen diesen Verfahren und ermöglichten eine koordinierte 
und gewinnbringende Liquidation des Konzernvermögens im Verbund.

Dabei war den administrators bewusst, dass die Zusammenführung der Ver-
fahren über sämtliche Konzernmitglieder am Interessenmittelpunkt der Kon-
zernmutter Sekundärinsolvenzanträge der lokalen Gläubiger am Ort des sat-
zungsmäßigen Sitzes der einzelnen Unternehmen provozieren würde. So befand 

4 S. die umfassende Darstellung bei Wessels, IIL Part II, Rn.  10586 ff.; eine instruktive Zu-
sammenfassung der in der deutschsprachigen Literatur vorgeschlagenen Strategien zur Vermei-
dung von Sekundärinsolvenzverfahren findet sich bei Keller, in: Vallender-EuInsVO, Art.  36 
Rn.  2.

5 High Court of Justice Birmingham, Beschluss vom 11.5.2005 – 2375 bis 2382/05, NZI 
2005, 515 (m.  Anm. Penzlin/Riedemann) = BeckRS 9998, 83290 (m.  Anm. Penzlin/Riede-
mann); sowie High Court of Justice Birmingham, Beschluss vom 30.3.2006 – No. 2377/2006, 
NZI 2006, 416 (m.  Anm. Mankowski) = BeckRS 9998, 83293 (m.  Anm. Mankowski).

6 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – [2006] EWHC 1343 (Ch), NZI 
2006, 654.

7 High Court of Justice London, Entscheidung vom 11.2.2009 – [2009] EWHC 206 (Ch), 
ZInsO 2009, 914 = IILR 2010, 47 = LSK 2009, 210183 (Ls.).

8 S. Oberhammer, in: Hess/Oberhammer/Pfeiffer, European Insolvency Law: Heidelberg- 
Luxembourg-Vienna Report, Rn.  914. Bei der Abwicklung von Konzernstrukturen im Rahmen 
grenzüberschreitender Insolvenzverfahren haben sich zwei Vorgehensweisen als tauglich er-
wiesen, einerseits die Implementierung der hier besprochenen assurances und andererseits das 
Vorgehen bei der Abwicklung der EMTEC-Gruppe. Im Rahmen einer vorinsolvenzlichen grenz- 
überschreitenden Restrukturierung von Konzernstrukturen und außerhalb des Anwendungsbe-
reichs der EuInsVO – so im Falle der Unternehmensgruppen APCOA oder Rodenstock – hat 
sich die Praxis hingegen vor allem auf die englischen Schemes of Arrangements verlassen 
(s. dazu Westphal/Knapp, ZIP 2011, 2033). 

9 Allerdings gingen auch deutsche Gerichte ähnlich vor, s. AG München, Beschluss vom 
4.5.2004 – 1501 IE 1276/04, ZIP 2004, 962 = EWiR 2004, 493 (m.  Anm. Paulus) = NZI 2004, 
450 (m.  Anm. Mankowski).
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sich der Interessenmittelpunkt der Gläubiger der ausländischen Konzerntöchter, 
allen voran der Arbeitnehmer, nicht im Verfahrensstaat, sondern im Staat des 
satzungsmäßigen Sitzes der Töchter. Gleiches galt für den Belegenheitsort der 
Produktionsstätten und des Vermögens der Konzerntöchter. Ist das lokale Insol-
venzrecht im Vergleich zum englischen Insolvenzrecht für die Gläubiger, was 
etwa insbesondere auf französische und belgische Arbeitnehmer zutrifft, vorteil-
haft, blieb diesen – um trotz englischem Hauptinsolvenzverfahren von „ihrem“ 
Insolvenzrecht profitieren zu können – nur die Stellung von Sekundärinsolvenz-
anträgen. Um drohende Sekundärinsolvenzverfahren über einzelne Konzern-
töchter, die außerhalb Englands eröffnet worden wären und die administrators 
zur Zusammenarbeit mit Sekundärinsolvenzverwaltern gezwungen hätten, zu 
verhindern, sicherten die Verwalter den Gläubigern der Töchter eine Verteilung 
des im Niederlassungsstaats belegenen Vermögens im Einklang mit der dortigen 
Verteilungsordnung im Rahmen des Hauptinsolvenzverfahrens in England zu. 
Im Gegenzug sollten die Gläubiger auf die Beantragung von Sekundärinsolvenz-
verfahren verzichten. Tatsächlich konnten durch eine solche Konsolidierung der 
Vorrechtsordnung des Hauptverfahrensstaats mit den Vorrechtsordnungen der 
Niederlassungsstaaten Sekundärinsolvenzverfahren weitgehend verhindert wer-
den und eine vorübergehende Fortführung des Betriebs und eine sich daran an-
schließende Veräußerung der Aktiva „aus einer Hand“ sichergestellt werden.

Nun hatten sich diese assurances, deren Zulässigkeit nach dem im Hauptinsol-
venzverfahren anwendbaren flexiblen englischen Recht zu beurteilen war, als 
effektives Mittel zur Vermeidung störender Sekundärinsolvenzverfahren erwie-
sen. Gleichwohl bestanden erhebliche Zweifel, ob ein vergleichbares Vorgehen 
auch im Einklang mit den kontinentaleuropäischen Rechtsordnungen stehen 
würde.10 Im Rahmen der anstehenden Reform der europäischen Insolvenz-
verordnung entschied sich der Verordnungsgeber deshalb auf Vorschlag des 
 Heidelberg-Luxembourg-Vienna Report zur Schaffung einer entsprechenden 
Rechtsgrundlage auf europäischer Ebene in Form der „Zusicherung“.11

10 Arts, Main and Secondary Proceedings in the recast of the European Insolvency Regu-
lation, S.  19; Pluta/Keller, in: FS Vallender, S.  437 (450); Mankowski, NZI 2006, 416 (419); 
Penzlin/Riedemann, NZI 2005, 515 (519).

11 S. Oberhammer, in: Hess/Oberhammer/Pfeiffer, European Insolvency Law: Heidelberg- 
Luxembourg-Vienna Report, Rn.  914; sowie der Vorschlag für eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates zur Änderung der Verordnung (EG) Nr.  1346/2000 des Rates 
über Insolvenzverfahren, COM (2012) 744 final vom 12.12.2012, Rn.  3.1.3 (DE).





B. Englische Rechtspraxis als Vorbild der Zusicherung

I. MG Rover

Mit Beschluss vom 8. April 2005 hatte der High Court of Justice Birmingham ein 
administration-Verfahren nach englischem Recht als Hauptinsolvenzverfahren 
über das Vermögen der MG Rover Group Ltd in England eröffnet. Die MG Ro-
ver Group Ltd fungierte als Konzernobergesellschaft des letzten eigenständigen 
englischen Automobilkonzerns MG Rover, dem nach gescheiterten Übernahme-
verhandlungen keine ausreichenden Finanzierungsquellen mehr zur Verfügung 
standen. Mit Beschluss vom 18. April 2005 verortete der High Court of Justice 
Birmingham zudem den Interessenmittelpunkt aller acht europäischen Vertriebs-
gesellschaften des Konzerns am Sitz der Konzernmutter in England,1 und er-
öffnete entsprechende Hauptinsolvenzverfahren.2 Als administrators wurden 
 jeweils – teils personenidentische – Partner derselben Unternehmensberatung 
bestellt. Das Kalkül der Gerichte und Verwalter zielte darauf ab, durch die Kon-
solidierung der Verfahren über die Vertriebsgesellschaften vor den englischen 
Gerichten Notverkäufe der Fahrzeuge und die damit einhergehende unkoordi-
nierte Zerschlagung der Gruppe zu verhindern und stattdessen durch einen regu-
lierten Verkauf der Fahrzeuge und Einzug offener Forderungen eine effektive 
Verwertung sicherzustellen.3 

Als in der Folgezeit Sekundärinsolvenzanträge ausländischer Arbeitnehmer 
über die einzelnen Vertriebsgesellschaften drohten, stellte Richter Norris im Na-
men des High Court of Justice Birmingham am 11. Mai 2005 auf Verlangen der 
administrators in Form von supplemental orders fest, dass die englischen Ver-
walter berechtigt seien, die Forderungen der ausländischen Arbeitnehmer in 
demselben Rang zu bedienen, den diese Forderungen nach dem in einem auslän-

1 Es handelte sich um je eine deutsche, irische, spanische, portugiesische, niederländische, 
französische, italienische sowie belgische Gesellschaft.

2 High Court of Justice Birmingham, MG Rover I, Beschluss vom 18.4.2005 – [2005] 
EWHC 874 (Ch), NZI 2005, 467 (m.  Anm. Penzlin/Riedemann).

3 High Court of Justice Birmingham, MG Rover I, Beschluss vom 18.4.2005 – [2005] 
EWHC 874 (Ch), NZI 2005, 467 (m.  Anm. Penzlin/Riedemann).
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dischen Sekundärinsolvenzverfahren anwendbaren Recht hätten.4 Nach Auffas-
sung von Richter Norris sei eine entsprechende Befugnis der Verwalter zur Er-
füllung der assurances sowohl dem kodifizierten englischen Insolvenzrecht als 
auch einschlägigem Fallrecht zu entnehmen. 

Richter Norris verwies zunächst auf paragraph 65 Schedule B1 Insolvency Act 
1986, nach dem die administrators zur Vornahme von Ausschüttungen an bevor-
rechtigte Gläubiger berechtigt sind, auf paragraph 13 Schedule 1, der zur Vornah-
me von Zahlungen berechtigt, die zur Durchführung des Verfahrens erforderlich 
sind, sowie auf paragraph 66 Schedule B1 des Insolvency Act 1986, der den admi-
nistrators die Vornahme sämtlicher Zahlungen, die geeignet sind, das Ziel des 
administration-Verfahrens zu erreichen, gestattet. Die in den assurances zugesi-
cherten Zahlungen stünden jedenfalls, so Richter Norris, mit dem Wortlaut des 
weitgefassten Schedule B1 paragraph 66 in Einklang, da sie die Eröffnung von 
schädlichen Sekundärinsolvenzverfahren verhindern könnten und daher förder-
lich für die Erreichung des Ziels des administration-Verfahrens seien.5 Darüber 
hinaus führte Richter Norris weitere Fälle an, in denen, um ein für die Gläubiger-
gesamtheit vorteilhaftes Ergebnis zu erzielen, Forderungen von Gläubigern auf 
Grundlage des paragraph 13 Schedule 1 Insolvency Act 1986 in einem höheren 
Umfang befriedigt wurden als nach englischem Recht eigentlich vorgesehen. 
Lege man die Rechtsprechung aus diesen Fällen zugrunde, so ergebe sich eine 
entsprechende Befugnis schon aus paragraph 13 Schedule 1 Insolvency Act 1986.6

Mit Beschluss vom 30. März 2006 bestätigte Richter Norris die in den supple-
mental orders eingeschlagene Linie und erteilte dem Hauptinsolvenzverwalter 
der MG Rover Belux SA/NV, der für den Vertrieb in Belgien und Luxemburg zu-
ständigen Vertriebsgesellschaft, die nach paragraph 65 (3) Schedule B1 erforder-
liche Erlaubnis zur Befriedigung der ungesicherten Gläubiger in Einklang mit den 
belgischen Vorschriften.7 Ein entsprechendes Vorgehen hatte das belgische Gläu-

4 High Court of Justice Birmingham, MG Rover II, Beschluss vom 11.5.2005 – 2375 bis 
2382/05, NZI 2005, 515 (517) (m.  Anm. Penzlin/Riedemann), BeckRS 9998, 83290 (m.  Anm. 
Penzlin/Riedemann); vgl. auch Re MG Rover Espana SA [2006] B.C.C. 599, dazu Sealy/Mil-
man/Bailey, Annotated Guide to the Insolvency Legislation 2017, S.  659.

5 High Court of Justice Birmingham, MG Rover II, Beschluss vom 11.5.2005 – 2375 bis 
2382/05, NZI 2005, 515 (516) (m.  Anm. Penzlin/Riedemann). Das englische administration- 
Verfahren hat nach Schedule B 1 paragraph 3 Insolvency Act 1986 primär den Erhalt der Ge-
sellschaft als going concern zum Ziel, kommt ein Erhalt der Gesellschaft nicht in Betracht, soll 
zumindest eine höhere Insolvenzquote als bei sofortiger Liquidation oder eine bessere Befrie-
digung der gesicherten Gläubiger erzielt werden.

6 High Court of Justice Birmingham, MG Rover II, Beschluss vom 11.5.2005 – 2375 bis 
2382/05, NZI 2005, 515 (517) (m.  Anm. Penzlin/Riedemann).

7 High Court of Justice Birmingham, Beschluss vom 30.3.2006 – No. 2377/2006, NZI 
2006, 416 (m.  Anm. Mankowski). Das Gericht zog also zur Bestimmung der i. S. d. paragraph 
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bigerkomitee schon am 6. Februar 2006 ausdrücklich gebilligt. Richter Norris 
führte ergänzend aus, dass die Anwendung der ausländischen Verteilungsordnung 
innerhalb des englischen Hauptinsolvenzverfahrens nicht gegen Art.  3 EuInsVO 
a. F. verstoße. Die Vorschrift erzeuge weder eine Verpflichtung der englischen Ge-
richte, ausschließlich das inländische Recht anzuwenden, noch sehe sie vor, dass 
lokales ausländisches Recht allein innerhalb eines Sekundärinsolvenzverfahrens 
anzuwenden sei. Das flexible englische Recht sei vielmehr im Lichte der Koope-
ration auszulegen und erlaube auch dank des den englischen Richtern zustehenden 
großzügigen Ermessensspielraums das Abweichen von englischem Recht, sofern 
dies zu einer gerechten und dem administration-Verfahren zweckdienlichen Lö-
sung führe.8 Diesbezüglich wies Richter Norris darauf hin, dass das koordinierte 
Vorgehen der Verwalter eine effizientere Verwertung des Schuldnervermögens 
und eine Einigung über die Eigentumsverhältnisse innerhalb der Unternehmens-
gruppe ermöglicht hatte, sodass ein Verwertungserlös von 11,4 Millionen €, ge-
genüber bei Verfahrenseröffnung geschätzten 8,5 Millionen €, erzielt werden 
konnte, was einer Befriedigungsquote der ungesicherten Gläubiger von 37 % ge-
genüber zunächst erwarteten 19 % im Liquidationsfall entsprach.9

In der Folgezeit beschäftigen die assurances allerdings nicht nur die engli-
schen Gerichte. Als es in Frankreich zu Sekundärinsolvenzanträgen über die 
französische Vertriebsgesellschaft SAS Rover France kam, lehnte das Beru-
fungsgericht von Versailles die Verfahrenseröffnung mit der Begründung ab, die 
assurances der englischen Verwalter sorgten aus Sicht des Gerichts für einen 
angemessenen Schutz der lokalen Gläubigerinteressen.10

II. Collins & Aikman

Die Collins & Aikman Gruppe war ein weltweit agierender Automobilzulieferer, 
deren europäischer Teil sich aus 24 Gesellschaften in zehn Ländern zusammen-
setzte und mit ca. 4000 Mitarbeitern einen ungefähren Umsatz von einer Milliar-
de US Dollar pro Jahr erzielte. Nachdem über den US-amerikanischen Teil der 

65 (3) Schedule B1 „neither secured or preferential creditors“, belgisches nicht englisches 
Recht heran.

8 High Court of Justice Birmingham, Beschluss vom 30.3.2006 – No. 2377/2006, NZI 
2006, 416 (417) (m.  Anm. Mankowski).

9 High Court of Justice Birmingham, Beschluss vom 30.3.2006 – No. 2377/2006, NZI 
2006, 416 (m.  Anm. Mankowski).

10 Cour d’appel de Versailles, 15.12.2005, no. 05/04273, Recueil Dalloz 2006, 379 (m.  Anm. 
Dammann); dazu Damman/Menjucq/Galle, Le nouveau règlement européen sur les procédures 
d’insolvabilité, Revue des procédures collectives no. 1, Janvier 2015, Rn.  26; Damman/Rapp, 
Recueil Dalloz 2015, 45 (47); Dammann, in: FS Beck, S.  73 (80).
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Gruppe Verfahren nach Chapter 11 des US Bankruptcy Code eröffnet wurden, 
beantragten die 24 europäischen Gesellschaften geschlossen am 15. Juli 2005 
beim High Court in England administration orders. Dieser eröffnete daraufhin 
24 Hauptinsolvenzverfahren und bestellte die gleichen joint administrators in 
allen Verfahren.11 Deren Strategie sah eine vorübergehende Fortführung des 
 Betriebs und koordinierte Finanzierung der Verfahren vor, durch die ein grup-
penweiter Verkauf von Betriebsbestandteilen ermöglicht werden sollte. Als Hin-
dernis für die Umsetzung ihrer Strategie erschienen den joint administrators 
 drohende Sekundärinsolvenzverfahren in den Sitzstaaten der einzelnen Gesell-
schaften, sodass sie gegenüber den Gläubigerversammlungen und Gläubigeraus-
schüssen versicherten, die finanzielle Position der Gläubiger, die diesen unter 
lokalem Recht zustand, für den Fall, dass keine Sekundärinsolvenzverfahren er-
öffnet werden, zu wahren.12 In der Folgezeit wurden dank solcher assurances 
Sekundärinsolvenzverfahren allein über drei der europäischen Gesellschaften 
eröffnet.13 Statt einem anfangs geschätzten Erlös von 45 Millionen US-Dollar, 
stand den joint administrators im April 2006 eine Summe von über 125 Millio-
nen US-Dollar für die Verteilung unter den Gläubigern der europäischen Gesell-
schaften zu Verfügung.14 

Vor Vornahme der Verteilung riefen die administrators den High Court an und 
baten um Genehmigung der Umsetzung der assurances. Zu diesem Zeitpunkt 
wurden die assurances weder in Frage gestellt noch bestanden Zweifel, dass sie 
im Einklang mit den in paragraph 3 (1) (b) Schedule B1 Insolvency Act 1986 
festgelegten Zielen des administration-Verfahrens standen. Der High Court zeig-
te sich daher davon überzeugt, dass das englische Recht die Umsetzung der as-
surances erlaube, entschied aber, dass ein endgültiges Urteil erst fallen könne, 
wenn die Verwalter die betroffenen Gläubiger zur Sache angehört hätten. Nach-
dem sich sämtliche Gläubiger mit der Umsetzung der assurances einverstanden 
erklärt hatten, sanktionierte der High Court am 9. Juni 2006 die zugesicherte 
Verteilung.15

Richter Lindsay entschied zunächst über die Zuständigkeit des High Courts 
und der administrators zur Umsetzung der assurances auf Grundlage des para-

11 Es handelte sich um eine Holding in Luxemburg und Vertriebsgesellschaften in England 
und Wales sowie in Spanien, Schweden, Deutschland, Belgien, Italien und den Niederlanden.

12 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – EWHC 1343 (Ch), NZI 2006, 654.
13 Es blieben insgesamt zehn Verfahren übrig, in denen die assurances umgesetzt wurden; 

die sechs Verfahren über Gesellschaften aus England und Wales waren naturgemäß schon nicht 
betroffen und in fünf Verfahren war keine zu verteilende Masse vorhanden.

14 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – EWHC 1343 (Ch), NZI 2006, 654 
(655).

15 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – EWHC 1343 (Ch), NZI 2006, 654.
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graph 65 und 66 Schedule B1 Insolvency Act 1986.16 Da paragraph 65 Schedule 
B1 Insolvency Act nach Ansicht des Gerichts darauf hindeute, dass eine Vertei-
lung nach dieser Vorschrift erst vorgenommen werden könne, wenn die nach 
englischem Recht bevorrechtigten Gläubiger befriedigt wurden, sei unklar, ob 
paragraph 65 Schedule B1 Insolvency Act 1986 die Vornahme der zugesicherten 
Verteilung erlaube. Jedenfalls aber gestatte paragraph 66 Schedule B1 Insolven-
cy Act 1986, der die administrators zur Vornahme von den Verfahrenszielen die-
nenden Zahlungen an die Gläubiger ermächtigt, die Umsetzung der assurances. 
Dabei unterschied Richter Lindsay zwischen der Abgabe und der Erfüllung der 
assurances: Bei besonderen – im vorliegenden Fall aber nicht vorliegenden – 
Umständen könne zwar die Abgabe der assurances der Erfüllung der Verfahrens-
ziele dienen, die später anstehende Umsetzung hingegen nicht.

Darüber hinaus stellte der High Court fest, dass nach der Rechtsprechung in 
Ex Parte James17 die Insolvenzverwalter als Beauftragte des Gerichts einem 
 besonders hohen Verhaltensstandard unterlägen und von den Gerichten bei ihrer 
Aufgabenerfüllung zu unterstützen seien.18 Ob schon aus der Ex-parte-James- 
Doktrin folge, dass die Verwalter an ihr Versprechen gegenüber den Gläubigern 
gebunden seien und das Gericht sie bei der Umsetzung dieses Versprechens, je-
denfalls wenn es der optimalen Gläubigerbefriedigung und Masseverwertung 
zuträglich sei, unterstützen müsse, ließ der High Court allerdings aufgrund der 
aus seiner Sicht ausreichenden Regelung des paragraph 66 Schedule B1 Insol-
vency Act 1986 ebenfalls offen. Aus dem gleichen Grund ging Richter Lindsay 
nicht näher auf die Frage ein, ob sich die Zuständigkeit des Gerichts aus der 
Rechtsfigur der inherent jurisdiction ergibt.19

Nachdem sich Richter Lindsay so von der Zuständigkeit des Gerichts über-
zeugt hatte, stellte er fest, dass die administrators auch aus Ermessensgesichts-
punkten zur Umsetzung der Zusicherung anzuweisen seien.20 Mögliche Alterna-
tiven, insbesondere die Eröffnung von Sekundärinsolvenzverfahren, hätten nach 
Ansicht des Gerichts und der Verwalter zu Verzögerungen, massiven Kosten, 
Komplikationen und Unsicherheiten geführt. Richter Lindsay wies zudem aus-
drücklich darauf hin, dass sich die Gläubiger aufgrund der zu erwartenden Erlöse 
ausnahmslos mit den assurances einverstanden erklärt hatten.21 Dies traf selbst 

16 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – EWHC 1343 (Ch), NZI 2006, 654 
(657 ff.).

17 Re Condon, Ex parte James (1874) LR 9 Ch App 609. 
18 High Court of Justice London, Urteil vom 9.6.2006 – EWHC 1343 (Ch), NZI 2006, 654 

(656).
19 Ebd.
20 Ebd.
21 Ebd.
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auf solche Gläubiger zu, deren Forderungen im Rahmen der Verteilung zwar 
nach lokalem, nicht aber nach englischem, Recht nur nachrangig zu berücksich-
tigen waren.22

III. Nortel Networks

Der kanadische Konzern Nortel Networks, ein Ausrüster für Telekommunikati-
onsunternehmen, mit einer Marktkapitalisierung von zwischenzeitlich 100 Mil-
liarden US-Dollar geriet Anfang 2009 infolge von Bilanz- und Steuermanipula-
tionen in Zahlungsschwierigkeiten.23 Am 14. Januar 2009 beantragte die Kon-
zerngeschäftsführung die gleichzeitige Eröffnung von Insolvenzverfahren in 
Kanada, den USA und in der Europäischen Union. Während daraufhin in Kanada 
Verfahren über die kanadischen Unternehmen der Nortel Gruppe – darunter auch 
das Mutterunternehmen Nortel Networks Corporation „NNC“ – nach dem Kana-
dischen Companies Creditor Agreement Act eröffnet wurden, eröffneten die 
US-amerikanischen Gerichte Verfahren nach Chapter 11 des US Bankruptcy 
Codes über die dort ansässigen Konzernmitglieder. Mit Entscheidung vom 14. 
Januar 2009 eröffnete der High Court of Justice London wiederum administrati-
on-Verfahren über 18 europäische Tochterunternehmen des Konzerns.24 Der High 
Court bestellte in allen Hauptinsolvenzverfahren die gleichen vier Verwalter als 
joint administrators. Die Verteilung des Erlöses von ca. 7,3 Milliarden US-Dollar 
konnte erst acht Jahre nach Verfahrenseröffnung abgeschlossen werden.25

Im Rahmen der englischen Hauptinsolvenzverfahren verpflichteten sich die 
administrators einmal mehr gegenüber den Gläubigern zur Wahrung der lokalen 
Verteilungs- und Vorzugsrechte.26 Der High Court of Justice London bestätigte in 
der Folgezeit nicht nur die Rechtsprechung aus den Verfahren über MG Rover 
und Collins & Aikman zur Zulässigkeit der assurances nach englischem Recht, 
sondern erweiterte sie um eine Facette. Die administrators sollten, um ein Schei-
tern der assurances verhindern zu können, berechtigt sein, ausländische Gerichte 

22 S. Meyer-Löwy/Plank, NZI 2006, 622 (623), es handelte sich um Lieferantenforderungen 
der verbundenen Unternehmen, die aufgrund des zu erwartenden höheren Erlöses der abwei-
chenden Verteilung ausdrücklich zustimmten.

23 Die nachfolgende Zusammenfassung beruht auf der umfassenden Schilderung des Falles 
von Dammann, in: FS Beck, S.  73 (74 ff.); sowie Madaus, in: FS Pannen, S.  223 (227 f.).

24 Unveröffentlicht, zu den Einzelheiten High Court of Justice London, Beschluss vom 
11.2.2009 – (2009) EWHC 206 (Ch), NZI 2009, 450 (m.  Anm. Mankowski).

25 Hals, Nortel cleared to end bankruptcy, distribute $7 billion to creditors, Reuters News 
vom 24. Januar 2017.

26 S. dazu auch Omar, ICCLR 2009, 379 (382).
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204–207, 223 f.

Verschulden 69, 213 f.
Verstoß der beabsichtigten Verteilung gegen 

geltendes Recht oder den Inhalt der 
Zusicherung 203

Verteilungs- und Vorzugsrechte 47–51, 
71–95

Verteilungsverfahren 76 f., 189, 194, 198
Verwertungserlöse siehe Erlösaufteilung
Verwertungsmöglichkeiten 51 f., 59–61
Virtuelle Sekundärmasse siehe Sekundär-

masse

Wert der Sekundärmasse 57–59, 123
Wesen der Zusicherung 41–44

Zusicherung
– Abgabe 139–161, 218 f.
– Anwendungsbereich 33–41
– bei deutschem Sekundärinsolvenz-

statut 226–237
– Durchsetzung 193–216, 221–225, 234 f.
– Erklärender 140–142, 218
– Erklärungsempfänger 148 f.
– Erlösaufteilung 52 f., 131 f.
– Formerfordernisse 143–148 
– Formulierung 53 f.
– im deutschen Hauptinsolvenzverfahren  

218–225
– Inhalt 44–53
– Rücknahme 62, 64, 80
– Spracherfordernisse 143, 147, 160
– Teilnahme an der zugesicherten Vertei-

lung 189 f.
– Wesen 41–44
– Wirkung 70–121
– Missbrauch 49, 138, 160
Zustimmungserfordernisse für die Abgabe  

144–147
Zustimmungsersetzung siehe Obstruktions-

verbot
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